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Vereinbarung
zum Betrieb eines gemeinsamen Pfarramtsbüros
der evangelischen Kirchengemeinden ...

[bookmark: _Hlk123556065]Im Rahmen ihrer Verwaltungsdienstgemeinschaft nach §4 VSAG vereinbaren die Evangelischen Kirchengemeinden in der Region / im Kooperationsraum ...
die folgenden Regelungen zum Betrieb des gemeinsamen Pfarramtsbüros: ...
Checkliste
Zur Vorbereitung der Vereinbarung sollten sie sich über die folgenden Punkte klar geworden sein. Sie können sich auch am Beispieltext des „letter of intent“ orientieren und/oder weitere Punkte aufnehmen, soweit nötig.
Bei Fragen und mit einer so entstandenen Vorlage wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung im EOK. Dort werden Sie beraten und es wird mit Ihren Vorarbeiten eine rechtssichere Vereinbarung aufgesetzt. 











	1. Situation Kooperationsraum

	

	Welche Gemeinden gehören zum KoopR? 
Welche beteiligen sich am Gemeinsamen Pfarramtsbüro? 
	

	Gibt es Überlegungen zur künftigen Rechtsform? Wenn ja, welche? 
Wie soll das gPfAB in die angestrebte Rechtsform eingebunden sein?
	

	
	

	2. Deputats-Planung Sekretariatskräfte
	

	Aktueller Stand 
Gemeinde/Rechtsträger, Anzahl Stunden, Person, ggf. Zusatzinformationen zur Situation oder zum Vertrag

	

	Zukünftiger Stand 
· Gesamt-Deputat nach erwartetem Arbeitsanfall (s.u.), incl. eingeplanter Vertretungsstunden
· Aufteilung auf die Personen, ggf. Qualifikationen benennen

	

	Übergangsregelung 
falls benötigt, zB. Stellenreduktion nach Wechsel oder Ruhestand

	

	Zielplanung Anstellungsträgerschaft
mögl. nur eine Gemeinde, verbunden mit Standort

	

	Kostenaufteilung 
zwischen den beteiligten Kirchengemeinden 
(zB. aktuell nach Deputat, künftig nach Mitgliederanzahl)

	

	
	

	3. Leitung gemeinsames Pfarramtsbüro
	

	Verantwortliche Leitungsperson 
aus der Dienstgruppe zu benennen

	

	Mandatierung, Befugnisse
ggf. „Amtszeit“, Rotation oder andere Überlegungen

	

	Beteiligung der Kirchengemeinderäte
· regelmäßiger Bericht über Prozesse, Zufriedenheit, Bedarfe (zB. jährlich)
· begleitender Ausschuss (bei Bedarf); Klärung Besetzung, konkrete Aufgaben ...

	

	
	

	4. Außenkommunikation und Erreichbarkeit
	

	Einheitlicher Kontakt
· gemeinsame Email-Adresse und Telefonnummer
· Vereinbarung zur Weiterverteilung spezifischer Anfragen

	

	Erreichbarkeit Pfarramtsbüro
· Öffnungszeiten
· Klärung für Wochenenden, Urlaubszeiten (Wer hört AB ab und liest Emails?)

	

	Erreichbarkeit der HA (u.a. für Sekretariatskräfte)
verlässliche Erreichbarkeit, Transparenz von An- und Abwesenheitszeiten, Aktualisierung; ggf. Kalender-Zugriff 
	

	
	

	5. Arbeitsplanung
	

	Hauptarbeitsstätte
Klärung, idR. das gPFAB 

	

	Vertretungsregelung
i.d.R. gegenseitige Vertretung

	

	Dienst- und Öffnungszeiten
Regelung zu Dienst- und Öffnungszeiten, Überschneidungszeiten für Besprechungen etc. ...

	

	Arbeitsrechtliche Maßnahmen
i.d.R. gemeinsame Wahrnehmung durch Vorsitz Rechtsträger & Leitungsperson

	

	Vereinheitlichung und Bündelung
Absprachen zum einheitlichen Vorgehen insbesondere in den Bereichen
· einheitliche Vorgehensweise bei der Kassenverwaltung und Verantwortlichkeiten in diesem Bereich
· Klärung der Zugriffsrechte auf DAVIP sowie die Erteilung von Auskünften
· Zentralisierung der Kirchenbuchführung.
· Vereinheitlichung der Form der pfarramtlichen Urkunden (Taufurkunden, Konfirmationsurkunden etc.) 
· Führung amtlicher Statistiken für die Kirchengemeinden
· Pressearbeit, u.a. Mitteilungsblatt, Gottesdienst-Informationen, Abkündigungen ...
· Zentralisierung bzw. Bündelung der Ablage zur Registratur.
· ...

	

	Aufgabenbeschreibung 
· Zusammenstellung der Aufgaben entsprechend der Musterstellenbeschreibung (verantwortlich: Leitungsperson, VSA einbeziehen)
· Klärung der Zuordnung der Aufgaben zu Personen, Auswirkungen auf Eingruppierung
· Klärung der Priorisierung und der Erledigung nicht mehr unterstützter Aufgaben (Dienstgruppe)

	

	Zusammenführung Registraturen & Archive
· Ziel: Zusammenführung am Standort des gPFAB
· Klärung mit dem EOK, wie weit möglich und wie durchzuführen
· Zuständigkeit bei der jew. Gemeinde, incl. Transport & Kosten

	

	
	

	6. Standort und Büroräumlichkeiten
	

	Klärung Standort
auf Dauer ist ein Standort zu realisieren (Kriterien zur Auswahl etc. siehe Handreichung), ggf. Übergangsregelungen

	

	Was geschieht mit den nicht benötigten Standorten?
ggf. Klärungen, abhängig vom Gebäudekonzept im KoopR.
Entscheidung der jew. Kirchengemeinde, bei Weiterbetrieb Kosten nur von dieser zu tragen 
	

	
	

	7. Kostenaufteilung
	

	Grundsätzliches / Zielvorstellung 
Im Folgenden wird ein Vorschlag dargestellt, der transparent und praktikabel ist. Ggf. kann davon abgewichen werden, eine Abstimmung mit dem VSA und dem EOK ist sinnvoll und notwendig. 
· Grundsätzlich übernimmt die Kirchengemeinde, in der der Standort des gem. Pfarramtsbüros liegt, die Gesamtkosten und erhält dann die anteiligen Erstattungen der anderen Beteiligten. 
· Die Kostenaufteilung orientiert sich an der jew. Gemeindegliederzahl der beteiligten Kirchengemeinden. Übergangslösungen sind ggf. notwendig (zB. Personal). 
· Im Rahmen der Verwaltungsdienstgemeinschaft fällt bei der Kostenaufteilung keine Umsatzsteuer an. 

	

	Personalkosten
· Ziel: Standort-Kirchengemeinde ist Rechtsträger für alle Sekretariatskräfte; Kostenaufteilung nach Gemeindegliederzahl
· ggf. Übergangslösung: Aufteilung nach jew. Deputaten der Sekretariatskräfte der einzelnen Kirchengemeinden

	

	Gesamtkostenbetrag 
· Für die Raumkosten sowie den Betrieb des zentralen Pfarramtsbüros wird ein Gesamtkostenbetrag festgelegt. 
· Der Nutzungsbetrag und der Zuschlagsbetrag zum Nutzungsbetrag wird auf Vorschlag der Dienstgruppe von den Kirchengemeinderäten beschlossen. Ggf. sind die Werte auch anzupassen.
· Der Gesamtkostenbetrag wird im Verhältnis der Gemeindegliederzahlen der beteiligten Kirchengemeinden getragen und von Standort-Gemeinde entsprechend durch Bescheid abgerechnet.
· Für die Gemeindegliederzahlen ist ein Stichtag festzulegen, i.d.R. zum 1. Januar des Jahres, welches dem betreffenden Doppelhaushalt voran geht. 
· Die Berechnung und genauen Zahlungswege werden in Abstimmung mit dem zuständigen Verwaltungs- und Serviceamt vereinbart.
Zum Gesamtkostenbetrag rechnen folgende Kostenanteile:
· Ein an einem Quadratmeterwert für Büroflächen orientierter monatlicher Nutzungsbetrag.
· Ein Zuschlagsbetrag zu dem Nutzungsbetrag für die Stellung des Mobiliars und der technischen Ausstattung.
· Die Betriebskosten, die anhand der Quadratmeter (Bürofläche zu Gesamt-Hausfläche) umgelegt werden, sowie die anteiligen Kosten des Hausmeisterdienstes.
· Die Kosten für Büromaterial, Verbrauchsmittel sowie Post- und Telekommunikation auf Basis der entstandenen Aufwände.

	

	Kosten für bauliche Investitionen
· trägt vollständig die Standort-Kirchengemeinde
· Berechnung eines Nutzungsentschädigungswerts (Orientierung an gewerblichen Büroobjekten)

	

	Kosten für technische Ausstattung, Büroausstattung
· trägt vollständig die Standort-Kirchengemeinde und steht in deren Eigentum.
· Die Beschaffung wird mit den Beteiligten abgestimmt.
· Kosten incl. Substanzerhaltungsrücklage werden berechnet und ein entsprechender Zuschlag zum Nutzungsentschädigungswert vereinbart

	

	Betriebskosten, Hausmeisterdienst und Sachkosten
· trägt vollständig die Standort-Kirchengemeinde 
· Berechnung anhand der Quadratmeter (Bürofläche zu Gesamt-Hausfläche) anteiligen Kosten Hausmeisterdienst, Sachaufwendungen

	

	
	

	8. Salvatorische Klausel
	

	Verabredung zur Weiterentwicklung des Konzepts
· Lösungswille für auftretende Probleme, Änderung von Regelungen bei Bedarf etc.
· Geltung der Vereinbarung trotz möglicher Unwirksamkeit einzelner Punkte 

	

	
	



Stand 05.2023, D. Völker




